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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §20

BVergG 2018 §20 Abs1

BVergG 2018 §24

BVergG 2018 §91

Rechtssatz

Die Ausschreibung selbst ist zwar an den Grundsätzen des Vergabeverfahrens zu messen. Das Erfordernis der

Transparenz der Markterkundung und der Gleichbehandlung der Bieter durch den Auftraggeber verlangt jedoch nicht

nur die O:enlegung der - aus der Sicht des Auftraggebers - relevanten Ergebnisse der Markterkundung in Form einer

Verwertung derselben in der Ausschreibung, sondern auch die O:enlegung der die Durchführung des

Vergabeverfahrens beein>ussenden Informations>üsse im Zuge der erlaubten Markterkundung vom Auftraggeber an

die in die Marktsondierung involvierten Unternehmen und umgekehrt. Es läuft dem Transparenzgebot zuwider, dass

sich der Auftraggeber die Selektion der von der Verpflichtung zur Offenlegung umfassten Informationen vorbehält.
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